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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.08.1992

Norm

ABGB §812 D

Rechtssatz

Die Möglichkeit der freien Verfügung über die Liegenschaft des Erblassers durch den vermögenslosen Erben, der die

Veräußerungsabsicht wegen der Notwendigkeit der Bedeckung der P7ichtteile zugestand, begründet eine die

Nachlaßseparation rechtfertigende Besorgnis.
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